
Anlage 10 

T e x t 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 145 

- Kaninchenbergweg -

.1., Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens der eingeschos
sigen Wohngebäude darf nicht höher liegen als o,55 m 
über der j ewei.ls zugeordneten Straßenverkehrsfläche .. 
Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens der mehrgescbos
s.igen Wohngebäude darf nicht höher liegen als 1,20 m 
über der jeweils zugeordneten, Straßenverkehrsfläche. 
Ausnahmen von diesen Festsetzungen sind nur zulässig, 
wenn sie durch Geländeform, Oberflächen- oder Grund
wasserstand, Hochwasser und Höhenlage der Schmutzwas
serleiturtgen bedingt sind. 

2. Als Dachei.ndeckung der Wohngebäude sind gruppenweise 
Dachpfannen einheitlicher Färbung zu verwenden .. 
Unter einer Baugruppe sind mindestens 3 nebeneinander 
liegende Wohngebäude zu verstehene 

3. Als Dachei.ndeckung der Nebengebäude ist gruppenweise 
Material gleicher Art und Färbung zu verwenden .. 

4. Nebengebäude und Hintergebäude müssen miteinander 
oder mit dem Vordergebäude eine bauliche Lilld gestal
terische Einheit bilden. 

5. Garagen, die von vorhandenen oder zulässigen mehrge
schossigen Wohngebäuden weniger als 10,oo m Abstand ha
ben, sind höhenmäßig so anzulegen, daß ihre Dachoberkan
te sich unterhalb der Fensterbrüstu1~en ,im Erdgeschoß der 
Wohngebäude befindet. 

6. Kellergaragen sind nur zulässig, wenn die Höhenlage des 
Gebäudes und des Kellerfußbodens sowie ger Abstand zur 
Straße eine Rampe von nicht mehr als 15 Neigung sowie 
eine waagerechte Fläche von minde 5,oo m Länge zulassen 
und keine verkehrliehen Belange beeinträchtigt werden. 

7. Als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den Verkehrsflächen 
sind Einfriedigungen bis o,8o m Höhe in gruppenweise ein
heitlicher Art und Gestaltung zulässig. 

Lübeck, den 4. Juli' 1 967 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
~;~~a;auverwaltung 

Im f!{ft,t(Jt1~ e ~. Im Auftrage 

Städt. Bau~or ~ 






